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Wiedervorlage:

BV/BAU/841/2018
öffentlich

11.06.2018

Neubau einer Kita für 24 Kinder unter drei Jahren, Stellen eines neuen 
Fördermittelantrages
BEL/SG Bauamt
Pieper TOP:         _________________

Beratungsfolge:
Ö 02.07.2018 Gemeindevertretung Roggentin zur Beschlussvorlage
Ö 16.07.2018 Gemeindevertretung Roggentin zur Beschlussfassung

Sachverhalt/Problemstellung:
Für den Neubau der Kita für 24 Kinder unter drei Jahren war ein Fördermittelantrag beim Landkreis 
Rostock gestellt worden. Dieser Antrag ist für das Jahr 2018 aufgrund des begrenzten 
Finanzkontingents abgelehnt worden. Es wurde gleichzeitig darauf hingewiesen, bei Bedarf ein neues 
Antragsformular auszufüllen und die Mittel für das Jahr 2019 zu beantragen. Der neue Antrag muss 
spätestens bis zum 31.August 2018 beim Landkreis vorliegen.

Die Baugenehmigung ist mit Datum vom 18.04.2018 eingegangen.

Da die Gemeinde Roggentin ja den Wunsch nach Umsetzung des Vorhabens hat und der 
Bearbeitungsstand schon so weit fortgeschritten ist, sollte der Fördermittelantrag für das kommende 
Jahr neu gestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen:
Im Teilhaushalt 2 der Gemeinde Roggentin stehen auf dem Produktkonto 36500.0960000/ 7852200 
noch 859.223,58 für den Kita-Neubau zur Verfügung.
800.000 waren für dieses Jahr geplant. Bei Bedarf können die Mittel in das Jahr 2019 übertragen 
werden.
Für die Kita ist mit Bau- und Planungskosten von 850.000 € bis 900.000 € zu rechnen.
Die Förderung beträgt 75 %.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:
Gemarkung Roggentin, Flur 1, Flurstück 61/11

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 16. Juli 2018, für 
den Neubau einer Kita für 24 Kinder unter drei Jahren einen neuen Fördermittelantrag für das Jahr 
2019 beim Landkreis Rostock nach der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen 
Entwicklung zu stellen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
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Abstimmungsergebnis:
 
__ Ja - Stimmen __ Nein - Stimmen __ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A._________________ i.A._________________ i.A._________________
Sachbearbeitung Amtsleiter Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

i.A._________________
Kenntnisnahme durch Liegenschaftsamt

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.


